
Nt. 30~~ IJ 

1n9? -05- 2 0 ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Partik-Pable, Dr. Schmidt 

an den Bundesminister für Justiz 

betreffend unverständliche Formulare in Exekutionssachen 

immer wieder stellen Gerichtsvollzieher - so wurde den unterzeichneten Abgeordneten mitgeteilt -

fest, daß die Verpflichteten in Exekutionsverfahren die üblichen Formulare (siehe Beilagen) nicht 

verstehen; so ist vielen trotz der Rechtsbelehrung z.B. unklar, daß auch Gegenstände, die ihnen nicht 

gehören, exekutiert werden können und sie selbst den jeweiligen Eigentümer verständigen müssen. 

Andererseits können viele Menschen aus dem Versteigerungsedikt offenbar nicht entnehmen, daß die 

Gegenstände abgeholt und versteigert werden sollen. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen in diesem Zusammenhang an den Herrn Bundesminister für 

Justiz die nachstehende 

Anfrage: 

1. Werden Sie für eine neue und für den Durchschnittsbürger verständliche Formulierung der 

Rechtsbelehung und des Versteigerungsediktes sorgen? Wenn nein, warum nicht? 

2. Werden Sie alle bei Gericht üblichen Formulare - etwa durch Tests an Durchschnittbürgem -

auf ihre Verständlichkeit überprüfen lassen und bei Bedarf für eine entsprechend klarere 

Abfassung sorgen? 

fpcl07/jeform.par 
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Aecn~sbel~n~u~n ~smäß Punk~ an ov. 
~ ... 

~~rd 3n:jßlic~ siner ?ftlnaung ~m Zuge ~iner Fahrnis-
exe~ucion von dar v~rpflic~catan Partei Fr~mdeigentum an den ge­
pi5ndsc3n Gegenscänaen ben~up&str darf dies dsr Gerichtsvoll­
ziener nich~ berack3icn~igen. Durcn die Benaup~ung des Ver­
pflic~~acan ~irc (auen aei Vor13ge en~sprecnender Rechnungen!) 
dia Obers~sllung der Pfandgegenscände in die gerichtlic~e 
~u~:ionsnalla und eine gerichtliche Versceigerung nicht 
geninaer~. 

Der Schuldner isc jedoch verpflichcec. sofort nach 
arfolgcer Pfändung, den :at3§chlichen EigentQmer der Gegenstände 
~on dar Pfändung Z~ varstandigen. Dieser hac dann die 
Möglich~eit, den G15ubige~ unter Nachweis seines Eigentums­
recht3s :ur Einstellung dar Exekution ninsichtlich dieser 
Gegenstände aufzufordern. 

Kommt der Gllubiger ~ieser Aufforderung innerhalb einer 
angemecsenen Frist nich~ nach, so hat tier Eigentamer, (nicht 
der Verpflichtete!) die M5g1icnKsit, den Gläubiger beim ExeKutions­
gericnt game § 37 EO. zu ~lagen, und damit allenfalls eine Auf­
schiebung des laufenden Exekutionsverfahrsns zu erreichen. 

Int.Form des Exekutionsgericntes Wien 
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Gesdläftszahl .. _ ..... _ ......... E ........ -.. - .. - .... - ...... _ ...... _ .... . 

Versteigerungsedikt 

Am ,von Uhr, an werden folgende Sachen: 

in der gerichtlichen Auktionshalle in Wien I., Jakobergasse 1, öffentlich versteigert; sie können am Tage der 
Versteigerung von 9.30 bis 12 Uhr und von 12.30 bis 13.00 Uhr in der Auktionshalle besichtigt werden. 

Werden die zum Verkauf bestimmten Sachen von den Parteien nicht spätestens am vierten Tage vor dem 
Versteigerungstermin in die Auktionshalle gebracht, so werden sie durch den Gerichtsvollzieher vom dritten 
Tage an, spätestens jedo'ch am Tage vor dem Versteigerungstag abgeholt, ohne daß die Parteien weiter benaCh­
richtigt werden. 

Sachen, für die bei der Versteigerung das geringste Gebot nicht erzielt worden ist, werden innerhalb von 
14 Tagen nach dem Versteigerungstermin an Käufer, die sich beim Gerichtsvollzieher melden, ohne weitere 
VerständigUng der Parteien aus freier Hand verkauft. 

, 

Exekutionsgericht Wien, 1011 Wien, Riemergasse '1 

Geschäftsabteilung , am 

EForm 265 W (Edikt far die Versteigerung In der Auktionshalle Wien, § 274 EO, § 13 Auktionshallengesetz) 
Erl. 12.765 W/14-1 5/85 
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